
Stadt Eberswalde  
Der Bürgermeister Stand  
 
 

Ordnungsbehördliche Verordnung  
zur Aufrechterhaltung der öffentlichen  

Sicherheit und Ordnung  
im Gebiet der Stadt Eberswalde 

- Straßenordnung – 
 
 
 
Auf der Grundlage der §§ 26 und 30 des Gesetzes übe r Aufbau und 
Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördenge setz –OBG-) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 21.08.1996 (GVBl . I S. 266), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2 9. Juni 2004 
(GVBl. I. S. 289, 294), in Verbindung mit § 3 der V erordnung über 
die Sperrzeit (Sperrzeitverordnung –SperrzV-) vom 3 0. November 1993 
(GVBl. II S. 768) hat die Stadtverordnetenversammlu ng der Stadt 
Eberswalde in ihrer Sitzung am 22.06.2006 für das G ebiet der Stadt 
Eberswalde folgende ordnungsbehördliche Verordnung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese ordnungsbehördliche Verordnung gilt im Gebiet  der Stadt 
Eberswalde. Sie gilt nicht für die kommunalen Fried höfe. 
 
 
 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 
(1)  Öffentliche Straßen sind diejenigen Straßen, Wege u nd Plätze, 

die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind oder auf  denen ein 
tatsächlicher öffentlicher Verkehr stattfindet. 
 

Zu der öffentlichen Straße gehören: 
 

1. der Straßenkörper; das sind insbesondere der Str aßengrund, 
   der Straßenunterbau, der Straßenoberbau, die Brü cken, Tun- 
   nel, Durchlässe, Dämme, Gräben, Entwässerungsanl agen, 
   Böschungen, Stützwände, Lärmschutzanlagen, die F ahrbahn, 
   Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, Parkplätze, 
   Parkbuchten und Rastplätze, soweit mit einer Fah rbahn im  
   Zusammenhang stehen (unselbständige Parkflächen,  unselb-  
   ständige Rastplätze), Bushaltebuchten sowie Rad-  und Geh- 
   wege, auch wenn sie ohne unmittelbaren baulichen  Zusammen- 
   hang im Wesentlichen mit der Fahrbahn Gleichlauf en (unselb- 
   ständige Rad- und Gehwege), und die Flächen verk ehrsbe- 
   ruhigter Bereiche; 
 

2. der Luftraum über dem Straßenkörper; 
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3. das Zubehör; das sind die Verkehrszeichen, die V erkehrs- 
   einrichtungen und sonstigen Anlagen aller Art, d ie der 
   Sicherheit oder Leichtigkeit des Straßenverkehrs  oder dem 

        Schutz der Anlieger dienen, und die Bepflan zung. 
 
(2)  Öffentliche Anlagen im Sinne dieser Verordnung sind  alle im Ei-

gentum oder in der Verfügungsberechtigung der Stadt  Eberswalde 
stehende und in der Öffentlichkeit frei zugänglich gemachte 
Anlage nebst deren baulichen Anlagen, wie Parks, Gä rten und 
sonstige Grünanlagen, Gewässer und deren Ufer, Anpf lanzungen in 
Verkehrsräumen, Kinderspielplätze, Badestellen, Lie gewiesen, 
Freizeitsportanlagen, Brunnen, Springbrunnen, Geden kstätten und 
Denkmäler oder ähnliche Einrichtungen. 

 
 
 

§ 3 
Verhalten auf den Straßen und in den Anlagen 

 
(1)  Bei der Benutzung der Straßen und Anlagen hat sich jeder so zu 

verhalten, dass andere Personen nicht behindert ode r gefährdet 
werden. 

 
(2)  Das Befahren von Anlagen mit Kraftfahrzeugen und An hängern, das 

Parken und Abstellen derselben in Anlagen ist verbo ten. Wege in 
Anlagen dürfen mit Kinderwagen, Inlineskates, Rolle rn u. ä. 
Sportgeräten oder Spielfahrzeugen, Krankenfahrstühl en oder 
Fahrrädern befahren werden, wobei Fußgänger hier de n Vorrang 
haben. 

 
(3)  Es ist untersagt, Bäume, Sträucher oder sonstige Pf lanzen aus 

dem Boden zu entfernen, zu beschädigen oder Teile d erselben 
abzuschneiden, abzubrechen oder umzuknicken. 

 
(4)  Auf Straßen und in Anlagen ist es untersagt, Feuer anzuzünden 

oder zu grillen, außer in gesondert dafür ausgewies enen Be-
reichen. 

 
(5)  Weitergehende Regelungen zur Gefahrenabwehr können durch beson-

dere Anordnungen (Schilder, Tafeln oder öffentliche  Anschläge) 
erlassen werden. 

 
 
 

§ 4 
Benutzung der Kinderspielplätze 

 
Das Befahren der Kinderspielplätze mit Fahrrädern o der anderen 
Fahrzeugen, mit Ausnahme von Spielfahrzeugen, Kinde rwagen und 
Krankenfahrstühlen, ist nicht gestattet. 
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§ 5 

Verunreinigungsverbot 
 
(1)  Jede Verunreinigung von Straßen und Anlagen über da s von der 

gewöhnlichen Benutzung verursachte Maß hinaus, z. B . durch 
Wegwerfen oder Zurücklassen von Gegenständen, durch  Ablagern 
von Material, durch das Ausgießen von Flüssigkeiten , ist unter-
sagt. Hierzu zählt das Waschen von Fahrzeugen mit A usnahme der 
Reinigung von Scheiben, Rückspiegeln, Scheinwerfern  oder Kenn-
zeichen eines Fahrzeuges mit Klarwasser ohne Reinig ungszusätze. 

 
(2)  Es ist nicht gestattet, auf Straßen und in Anlagen im Sinne des 

§ 2 dieser Verordnung, an Bäumen, an Lichtmasten, S chaltkästen, 
in und an Wartehallen sowie an sonstigen Einrichtun gen der 
Versorgungsbetriebe und der Post, Plakate, Flugblät ter, Druck-
schriften, Handzettel, Geschäftsempfehlungen und so nstige Wer-
beschriften anzubringen, die genannten Einrichtunge n zu 
bekleben oder zu beschmieren. 

 
(3)  Diejenigen, die Waren zum sofortigen Verzehr oder G e- bzw. 

Verbrauch anbieten, haben gut sichtbar in unmittelb arer Nähe 
des Abgabeortes in ausreichender Anzahl Abfallbehäl ter 
aufzustellen und bei Bedarf zu entleeren. 

 
 
 

§ 6 
Anstreicherarbeiten 

 
An Straßen und in den Anlagen sind Frischgestrichen e Gegenstände und 
Flächen, an denen Personen oder Sachen durch Abfärb en Schaden nehmen 
können, durch einen auffallenden Hinweis kenntlich zu machen. 
 
 
 

§ 7 
Gefährdung durch Dachlawinen und Eiszapfen 

 
Dachlawinen und Eiszapfen, die sich an Gebäuden, so nstigen Anlagen 
und Einrichtungen an Straßen und über Hauseingängen  bilden, sind vom 
Verfügungsberechtigten unverzüglich zu beseitigen. Im Einzelfalle 
sind Schutzvorkehrungen so rechtzeitig zu treffen, dass niemand ge-
fährdet wird. Ist dies nicht oder nur mit unverhält nismäßigen 
Mitteln möglich, so ist durch deutlich lesbare hinw eise auf die 
Gefahr hinzuweisen. 
 
 
 

§ 8 
Hausnummern und andere öffentliche Hinweisschilder 

 
(1)  Die nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches vom E igentümer 

eines bebauten Grundstückes anzubringende Hausnumme r muss von 
der Straße gut zu sehen sein und lesbar erhalten we rden. Sie 
muss mit einer Schrifthöhe von mindestens 10 cm ang ebracht 
werden. 
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(2)  Die Hausnummer ist unmittelbar neben dem Haupteinga ng in einer 
Höhe von etwa zwei Metern anzubringen. liegt der Ha upteingang 
nicht an der Straßenseite, so ist sie an der zur St raße gele-
genen Hauswand oder Einfriedung des Grundstücks, un d zwar an 
der dem Haupteingang nächstliegenden Hausecke, anzu bringen. Ist 
ein Vorgarten vorhanden, der das Wohngebäude zur St raße hin 
verdeckt, oder die Hausnummer nicht erkennen lässt,  so ist sie 
an der Einfriedung neben der Eingangstür zu befesti gen. 

 
(3)  Bei Umnummerierungen darf die alte Hausnummer währe nd der 

Übergangszeit von einem Jahr nicht entfernt werden.  Sie ist mit 
roter Farbe so durchzustreichen, dass die bisherige  Nummer noch 
lesbar ist. 

 
(4)  Grundstückseigentümer müssen dulden, dass Zeichen, Aufschriften 

und Einrichtungen an den Gebäuden und Einfriedungen  oder in 
sonstiger Weise auf dem Grundstück angebracht, verä ndert oder 
ausgebessert werden, wenn dies zur Aufrechterhaltun g der 
Sicherheit und Ordnung erforderlich ist. Hierzu geh ören unter 
anderem Hinweisschilder für die Gas-, Elektrizitäts -, Wasser-
leitungs- und andere öffentliche Einrichtungen. Es ist unter-
sagt, die Zeichen und Einrichtungen zu beseitigen, zu verändern 
oder zu verdecken. 

 
 
 

§ 9 
Tiere 

 
(1)  Wer auf Straßen oder in Anlagen Tiere mit sich führ t, hat dafür 

zu sorgen, dass die Tiere diese nicht beschädigen o der 
verunreinigen. Halter von Tieren bzw. Personen, die  Tiere mit 
sich führen, sind verpflichtet, die von ihren Tiere n 
verursachten Verunreinigungen unverzüglich zu besei tigen. 

 
(2)  Halter oder Führer von Tieren haben zur Aufnahme de s Tierkotes 

geeignete Materialien (z. B. Tüten) mit sich zu füh ren, um den 
Tierkot unverzüglich beseitigen zu können. Auf Verl angen der 
dazu befugten Personen, sind die Materialien vorzuz eigen. 

 
(3)  Das Füttern wild lebender Tiere ist auch außerhalb von Straßen 

und Anlagen untersagt. 
 
 
 

§ 10 
Ausnahmen 

 
Die Ordnungsbehörde kann in begründeten Fällen Ausn ahmegenehmigungen 
von den Vorschriften dieser Verordnung erteilen. Di ese können mit 
Bedingungen und Auflagen oder unter dem Vorbehalt d es Widerrufes 
erteilt werden und befristet werden. 
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§ 11 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1)  Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlä ssig 

entgegen  
1.   § 3 Abs. 1 durch sein Verhalten Personen in St raßen und  
     Anlagen behindert oder gefährdet; 
2.   § 3 Abs. 2 Satz 1 Anlagen mit Kraftfahrzeugen oder Anhän- 
     gern befährt, parkt oder abstellt; 
3.   § 3 Abs. 3 Bäume, Sträucher oder sonstige Pfla nzen aus dem 
     Boden entfernt; beschädigt oder Teile derselbe n abschnei- 
     det, abbricht oder umknickt; 
4.   § 3 Abs. 4 ein Feuer anzündet oder grillt; 
5.   § 4 Kinderspielplätze mit Fahrrädern oder ande ren Fahrzeu- 
     gen, mit Ausnahme von Spielfahrzeugen, Kinderw agen und  
     Krankenfahrstühlen befährt; 
6.   § 5 Abs. 1 Straßen und Anlagen verunreinigt; 
7.   § 5 Abs. 2 an den dort bezeichneten Stellen Pl akate, Flug- 
     blätter, Druckschriften, Handzettel, Geschäfts empfehlungen 
     oder sonstige Werbeschriften anbringt, beklebt  oder be- 
     schmiert; 
8.   § 5 Abs. 3 die geforderten Abfallbehälter nich t aufstellt 
     bzw. nicht entleert; 
9.   § 6 an Straßen oder in Anlagen Frischgestriche ne Gegen- 
     stände oder Flächen nicht durch einen auffalle nden Hinweis  
     kenntlich macht; 
10.  § 7 Dachlawinen oder Eiszapfen nicht unverzügl ich besei- 
     tigt oder keine deutlich lesbaren Hinweise auf  die Gefahr  
     gibt; 
11.  den Bestimmungen des § 8 Abs. 1 - 3 über die A nbringung  
     von Hausnummern zuwiderhandelt; 
12.  § 8 Abs. 4 Satz 3 die in Abs. 4 genannten Zeic hen und Ein- 
     richtungen beseitigt, verändert oder verdeckt;  
13.  § 9 Abs. 1 Verunreinigungen nicht unverzüglich  beseitigt; 
14.  § 9 Abs. 2 kein geeignetes Material mit sich f ührt oder 
     dieses auf Verlangen der dazu berechtigten Per sonen nicht 
     vorzeigt; 
15.  § 9 Abs. 3 wild lebende Tiere füttert; 
16.  einer Bedingung oder Auflage nach § 10 Satz 2 handelt. 
 

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 1.000 
Euro geahndet werden. 

 
(3)  Gegenstände, die bei der Begehung der Ordnungswidri gkeit 

verwendet wurden oder durch die Begehung der Ordnun gswidrigkeit 
erlangt wurden, können eingezogen werden. 
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§ 12 

Inkrafttreten 
 
(1)  Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Bekann tmachung in 

Kraft. 
 
(2)  Sie tritt spätestens am 31.12.2023 außer Kraft, sof ern sie 

nicht zu einem frühren Zeitpunkt aufgehoben wird. 
 
 
 
 
 
 
 

• veröffentlicht im Amtsblatt für die Stadt Eberswald e,  
Jahrgang 12, Nr. 5, 03.05.2004 

• 1. Änderungsverordnung der Ordnungsbehördlichen Ver ordnung zur 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und O rdnung im 
Gebiet der Stadt Eberswalde vom 22.06.2006 
veröffentlicht im Amtsblatt für die Stadt Eberswald e,  
Jahrgang 14, Nr. 7, 03.07.2006 

 


